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Nr. 1 Bekanntmachung des 
vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes mit 
Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan  „Biogas-
anlage Flotzheim West“, 
Stadtteil Flotzheim

Der Stadtrat hat am 28.3.2017 
beschlossen, für die Errichtung einer 
Biogasanlage in Flotzheim einen vor-
habenbezogenen Bebauungsplan mit 
Vorhaben- und Erschließungsplan 
zu erlassen. Den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan mit Vorhaben- und 
Erschließungsplan hat der Stadtrat 
in seiner Sitzung vom 22.1.2019 ge-
mäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung 
beschlossen. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt 
der vorhabenbezogene Bebauungs-
plan mit Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan „Biogasanlage Flotzheim 
West“, Stadtteil Flotzheim in Kraft.

Jedermann kann den vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan mit Vor-
haben- und Erschließungsplan „Bi-
ogasanlage Flotzheim West“ mit 
Begründung, Umweltbericht, Sat-
zung, Planzeichnung, die gutacht-
liche Stellungnahme zu den Ge-
ruchsemissionen- und Immissionen 
der iMA Richter & Röckle vom 
6.3.2018, die schalltechnische Un-
tersuchung vom Ingenieurbüro Kot-
termair GmbH vom 29.1.2018 mit 
Aktenvermerken sowie die zusam-
menfassende Erklärung über die Art 
und Weise, wie die Umweltbelange 
und die Ergebnisse der Öffentlich-
keits- und Behördenbeteiligung in 
dem Bebauungsplan berücksichtigt 
wurden, und aus welchen Gründen 
der Plan nach Abwägung mit den 
geprüften, in Betracht kommenden 
anderweitigen Planungsmöglich-
keiten gewählt wurde, bei der Ge-
schäftsstelle der Verwaltungsgemein-
schaft Monheim, 1. Stock, Zi.-Nr. 
106, Marktplatz 23, Monheim (Öff-
nungszeiten: Montag bis Donners-
tag: 7.30 – 12.15 Uhr, Freitag: 7.30 
– 12.30 Uhr, Donnerstag: 13.00 –
18.00 Uhr) einsehen und über deren
Inhalt Auskunft verlangen.

Auf die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung so-
wie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 
1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.

1 bis 3 BauGB beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche
Verletzung der Vorschriften über
das Verhältnis des Bebauungspla-
nes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB
beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines

Jahres seit Bekanntmachung des Be-
bauungsplanes schriftlich gegenüber 
der Stadt Monheim geltend gemacht 
worden sind; der Sachverhalt, der die 
Verletzung oder den Mangel begrün-
den soll, ist darzulegen.

Außerdem wird auf die Vorschrif-
ten des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach 
erlöschen Entschädigungsansprüche 
für nach den §§ 39 bis 42 BauGB 
eingetretene Vermögensnachteile, 
wenn nicht innerhalb von drei Jah-
ren nach Ablauf des Kalenderjahres, 
in dem die Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird. 

Die vorstehende Bekanntma-
chung und die Unterlagen hier-
zu können auch im Internet unter 
www.monheim-bayern.de / Wirt-
schaft / Wohnen und Bauen / Be-
bauungspläne / 2. Bebauungsplä-
ne im Aufstellungsverfahren bei 
„Biogasanlage Flotzheim West“, vor-
habenbezogener Bebauungsplan mit 

Vorhaben- und Erschließungsplan, 
Stadtteil Flotzheim, eingesehen wer-
den.

Monheim, 11.6.2019
Pfefferer 

Erster Bürgermeister

Nr. 2 Freibad Monheim
Das Freibad ist bei Badewetter am 

Samstag, 15. und Sonntag, 16. Juni 
2019 von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Die Jahres- und Familienkar-
ten für das Freibad Monheim für 
die Saison 2019 werden nur bei der 
Stadt Monheim, Rathaus, Zimmer 
Nr. 1, gegen Barzahlung ausgestellt. 
Die Karten können während der üb-
lichen Dienstzeiten abgeholt werden.

Kosten für die Jahreskarten:
a) Kinder bis 15 Jahren € 10,00
b) Erwachsene € 25,00
c)  Jugendliche von 15 -18 Jahren,

Schüler, Studenten, Lehrlinge,
Wehrpflichtige, Senioren, Men-
schen mit Behinderung

€ 15,00
Kosten für die Familienkarte 

€ 50,00
Bei den Familienkarten erhält je-

des Familienmitglied eine Karte und 
diese ist beim Eintritt in das Frei-
bad vorzuzeigen. Zu den Familien-
mitgliedern gehören alle Kinder bzw. 
Jugendliche bis zum vollendeten 
18. Lebensjahr sowie Schüler, Stu-
denten, Auszubildende, Wehrpflich-
tige und Schwerbehinderte.

Die Jahres- bzw. Familienkarte ist 
nicht übertragbar.

Nr. 3 Erdabfuhrplatz in 
Monheim

Der Erdabfuhrplatz ist nach vor-
heriger Vereinbarung mit der Stadt 
Monheim, Tel.: 0 90 91 / 90 91 - 0 
von Montag bis Freitag geöffnet.

Anmeldungen am Vortag!
Kleinmengen werden nur noch 

entgegen genommen, wenn zeit-
gleich eine größere Anlieferung statt-
findet. Die Gebühren hierfür sind 
sofort zu bezahlen.

Nr. 4 Grünabfallsammelplatz 
Monheim

Der Grünabfallsammelplatz an 
der Nürnberger Straße ist bis No-
vember am Freitag von 15.00 bis 
17.00 Uhr und am Samstag von 9.00 
bis 13.00 Uhr geöffnet.

Nähere Informationen erhalten 
Sie auch unter 
www.awv-nordschwaben.de.

Nr. 5 Recyclinghof
Der Recyclinghof an der Nürn-

berger Straße ist bis November am 
Freitag von 15.00 bis 17.00 Uhr und 
am Samstag von 9.00 bis 13.00 Uhr 
geöffnet.

Es werden sowohl Sperrmüll als 
auch Kühlgeräte angenommen.

Die dafür anfallenden Gebühren 
sind sofort zu entrichten.

Nähere Informationen erhalten 
Sie auch unter 
www.awv-nordschwaben.de.

Pfefferer 
Erster Bürgermeister

Verwaltungsgemeinschaft Mon-
heim (Stadt Monheim sowie die 
Gemeinden Buchdorf, Daiting, 

Rögling und Tagmersheim)

A)  VERWALTUNGSGEMEIN-
SCHAFT MONHEIM

Nr. 1 Gemeinsame Bekannt-
machungen

Auf die Gemeinsamen Bekannt-
machungen wird verwiesen.

Vellinger 
Erster Vorsitzender

B)  GEMEINDE 
TAGMERSHEIM

Nr. 1 Satzung über die 
Erhebung von Erschlie-
ßungsbeiträgen 
(Erschließungsbeitrags-
satzung – EBS)

Aufgrund des Art. 23 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO) in Verbindung mit Art. 
5a Abs. 9 des Bayerischen Kommu-
nalabgabengesetzes (KAG) und § 
132 Baugesetzbuch (BauGB) erlässt 
die Gemeinde Tagmersheim fol-
gende Satzung:

§ 1
Erhebung des 

Erschließungsbeitrages

Zur Deckung ihres anderweitig 
nicht gedeckten Aufwandes für Er-
schließungsanlagen erhebt die Ge-
meinde Erschließungsbeiträge nach 
Art. 5a Abs. 1 KAG sowie nach 
Maßgabe dieser Satzung.

§ 2
Art und Umfang der 

Erschließungsanlagen
(1) Beitragsfähig ist der Erschlie-

ßungsaufwand
I.  für die öffentlichen zum An-

bau bestimmten Straßen, Wege
und Plätze (Art. 5a Abs. 2 Nr.
1 KAG)
in bis zu einer 

Straßenbreite 
(Fahrbahnen, 

Radwege,
Gehwege, 

kombinierte 
Geh- und 

Radwege) von
1.  Wochenendhausgebieten mit ei-

ner Geschossflächenzahl bis 0,2
7,0 m

2.  Kleinsiedlungsgebieten mit ei-
ner Geschossflächenzahl bis 0,3

10,0 m
bei einseitiger Bebaubarkeit

8,5 m
3.  Kleinsiedlungsgebieten, soweit 

sie nicht unter Nr. 2 fallen,
Dorfgebieten, reinen Wohnge-
bieten, allgemeinen Wohngebie-
ten,
Mischgebieten

a)  mit einer Geschossflächenzahl
bis 0,7 14,0 m
bei einseitiger Bebaubarkeit

10,5 m
b)  mit einer Geschossflächenzahl

über 0,7 - 1,0 18,0 m
bei einseitiger Bebaubarkeit

12,5 m
c)  mit einer Geschossflächenzahl

über 1,0 - 1,6 20,0 m
d)  mit einer Geschossflächenzahl

über 1,6 23,0 m
4.  Kerngebieten, Gewerbegebie-

ten und Sondergebieten
a)  mit einer Geschossflächenzahl

bis 1,0 20,0 m
b)  mit einer Geschossflächenzahl

über 1,0 - 1,6 23,0 m
c)  mit einer Geschossflächenzahl

über 1,6 - 2,0 25,0 m
d)  mit einer Geschossflächenzahl

über 2,0 27,0 m
5. Industriegebieten
a)  mit einer Baumassenzahl bis

3,0 23,0 m
b)  mit einer Baumassenzahl über

3,0 - 6,0 25,0 m
c)  mit einer Baumassenzahl über

6,0 27,0 m
II.  für die öffentlichen, aus rechtli-

chen oder tatsächlichen Gründen
mit Kraftfahrzeugen nicht befahr-
baren Verkehrsanlagen innerhalb
der Baugebiete (z. B. Fußwege,
Wohnwege; Art. 5a Abs. 2 Nr. 2
KAG) bis zu einer Breite von 5 m,

III.  für die nicht zum Anbau be-
stimmten, zur Erschließung der
Baugebiete notwendigen Sam-
melstraßen innerhalb der Bauge-
biete (Art. 5a Abs. 2 Nr. 3 KAG)
bis zu einer Breite von 27 m,

IV.  für Parkflächen,
a)  die Bestandteile der Verkehrs-

anlagen im Sinne von Nr. I und 
Nr. III sind, bis zu einer weite-
ren Breite von 5 m,

b)  soweit sie nicht Bestandteile
der in Nr. I und Nr. III genann-
ten Verkehrsanlagen, aber nach
städtebaulichen Grundsätzen
innerhalb der Baugebiete zu
deren Erschließung notwendig
sind, bis zu 15 v.H. aller im Ab-
rechnungsgebiet (§ 4) liegen-
den Grundstücksflächen,

V.  für Grünanlagen mit Ausnahme
von Kinderspielplätzen
a)  die Bestandteile der Verkehrs-

anlagen im Sinne von Nr. I bis
Nr. III sind, bis zu einer weite-
ren Breite von 5 m,

b)  soweit sie nicht Bestandteile
der in Nr. I bis Nr. III genann-
ten Verkehrsanlagen sind, aber
nach städtebaulichen Grund-
sätzen innerhalb der Bauge-
biete zu deren Erschließung
notwendig sind, bis zu 15 v.H.
der im Abrechnungsgebiet (§ 4)
liegenden Grundstücksflächen,

VI.  für Immissionsschutzanlagen.
(2) Zu dem Erschließungsaufwand

nach Abs. 1 Nr. I bis Nr. VI gehö-
ren insbesondere die Kosten für
a)  den Erwerb der Grundflächen,
b)  die Freilegung der Grundflä-

chen,
c)  die erstmalige Herstellung des

Straßenkörpers einschließ-

lich des Unterbaues, der Befe-
stigung der Oberfläche sowie 
notwendiger Erhöhungen oder 
Vertiefungen,

d)  die Herstellung von Rinnen so-
wie der Randsteine,

e)  die Herstellung von Radwegen,
f)  die Herstellung von Gehwegen,
g)  die Herstellung von kombi-

nierten Geh- und Radwegen,
h)  die Herstellung von Mischflä-

chen,
i)  die Herstellung der Beleuch-

tungseinrichtung,
j)  die Herstellung der Entwässe-

rungseinrichtung der Erschlie-
ßungsanlagen,

k)  den Anschluss an andere Er-
schließungsanlagen,

l)  die Herstellung der Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen wegen
Eingriffs beitragsfähiger Maß-
nahmen in Natur und Land-
schaft,

m)  die Übernahme von Anlagen
als gemeindliche Erschlie-
ßungsanlagen,

n)  die Herstellung von Böschun-
gen, Schutz- und Stützmauern.

(3) Der Erschließungsaufwand um-
fasst auch den Wert der von der
Gemeinde aus ihrem Vermögen
bereitgestellten Flächen im Zeit-
punkt der Bereitstellung.

(4) Der Erschließungsaufwand
im Rahmen des Abs. 1 umfasst
auch die Kosten, die für die Teile
der Fahrbahn einer Ortsdurch-
fahrt einer Bundes-, Staats- oder
Kreisstraße entstehen, die über
die Breiten der anschließenden
freien Strecken hinausgehen.

(5) Soweit Erschließungsanlagen im
Sinne des Abs. 1 als Sackgassen
enden, ist für den erforderlichen
Wendehammer der Aufwand bis
zur vierfachen Gesamtbreite der
Sackgasse beitragsfähig.

§ 3
Ermittlung des beitragsfähigen 

Erschließungsaufwandes
(1) Der beitragsfähige Erschlie-

ßungsaufwand (§ 2) wird nach
den tatsächlichen Kosten ermit-
telt.

(2) Der beitragsfähige Erschlie-
ßungsaufwand wird für die einzel-
ne Erschließungsanlage ermittelt. 
Die Gemeinde kann abweichend 
von Satz 1 den beitragsfähigen 
Erschließungsaufwand für be-
stimmte Abschnitte einer Er-
schließungsanlage oder diesen 
Aufwand für mehrere Anlagen, die 
für die Erschließung der Grund-
stücke eine Einheit bilden (Er-
schließungseinheit), ermitteln.

(3) Die Aufwendungen für Fußwe-
ge und Wohnwege (§ 2 Abs. 1 Nr.
II), für Sammelstraßen (§ 2 Abs.
1 Nr. III), für Parkflächen (§ 2
Abs. 1 Nr. IV b), für Grünanlagen
(§ 2 Abs. 1 Nr. V b) und für Im-
missionsschutzanlagen (§ 2 Abs.
1 Nr. VI, § 10) werden den zum
Anbau bestimmten Straßen, We-
gen und Plätzen, zu denen sie von
der Erschließung her gehören, zu-
gerechnet. Das Verfahren nach
Satz 1 findet keine Anwendung,
wenn das Abrechnungsgebiet (§
4) der Fuß- und Wohnwege, der
Sammelstraßen, Parkflächen,
Grünanlagen oder Immissions-
schutzanlagen von dem Abrech-
nungsgebiet der Straßen, Wege
und Plätze abweicht; in diesem
Fall werden die Fuß- und Wohn-
wege, die Sammelstraßen, Parkflä-
chen, Grünanlagen und Immissi-
onsschutzanlagen selbstständig als
Erschließungsanlagen abgerech-
net.

§ 4
Abrechnungsgebiet

Die von einer Erschließungsanla-
ge erschlossenen Grundstücke bil-
den das Abrechnungsgebiet. Wird 
ein Abschnitt einer Erschließungs-
anlage oder eine Erschließungsein-
heit abgerechnet, so bilden die von 
dem Abschnitt der Erschließungs-
anlage bzw. Erschließungseinheit er-
schlossenen Grundstücke das Ab-
rechnungsgebiet.

§ 5
Gemeindeanteil

Die Gemeinde trägt 10 v. H. des 
beitragsfähigen Erschließungsauf-
wandes.

§ 6
Verteilung des beitragsfähigen 

Erschließungsaufwandes
(1) Bei zulässiger gleicher Nutzung

der Grundstücke wird der nach

§ 3 ermittelte Erschließungsauf-
wand nach Abzug des Anteils der
Gemeinde (§ 5) auf die Grund-
stücke des Abrechnungsgebietes
(§ 4) nach den Grundstücksflä-
chen verteilt.

(2) Ist in einem Abrechnungsgebiet
(§ 4) eine unterschiedliche bau-
liche oder sonstige Nutzung zu-
lässig, wird der nach § 3 ermit-
telte Erschließungsaufwand nach
Abzug des Anteils der Gemeinde
(§ 5) auf die Grundstücke des Ab-
rechnungsgebietes (§ 4) verteilt,
indem die Grundstücksflächen
mit einem Nutzungsfaktor ver-
vielfacht werden, der im Einzel-
nen beträgt:
1.  bei eingeschossiger Bebaubar-

keit und gewerblich oder son-
stig nutzbaren Grundstücken,
auf denen keine oder nur eine
untergeordnete Bebauung zu-
lässig ist 1,0

2.  bei mehrgeschossiger Bebau-
barkeit zuzüglich je weiteres
Vollgeschoss 0,3

(3) Als Grundstücksfläche gilt:
bei Grundstücken, die vollständig
im Bereich eines Bebauungspla-
nes im Sinne von § 30 Abs. 1 und
2 BauGB oder teilweise im be-
planten Bereich und im Übrigen
im unbeplanten Innenbereich (§
34 BauGB) bzw. vollständig im
unbeplanten Innenbereich (§ 34
BauGB) liegen, der Flächeninhalt
des Buchgrundstücks, wie er sich
aus der Eintragung im Grund-
buch ergibt. Bei Grundstücken,
die nur teilweise im Geltungsbe-
reich eines Bebauungsplanes (§ 30
BauGB) liegen und im Übrigen
im Außenbereich (§ 35 BauGB),
die Grundstücksfläche, die sich
innerhalb des Geltungsbereichs
des Bebauungsplanes befindet.
1.  bei Grundstücken im unbe-

planten Innenbereich (§ 34
BauGB), die in den Außenbe-
reich (§ 35 BauGB) übergehen
und bei denen sich die Gren-
ze zwischen Innen- und Au-
ßenbereich nicht aus einer Sat-
zung nach § 34 Abs. 4 BauGB
ergibt, die tatsächliche Grund-
stücksfläche bis zu einer Tie-
fe von 46 m, gemessen von der
der Erschließungsanlage zu-
gewandten Grenze des bei-
tragspflichtigen Grundstücks. 
Reicht die bauliche oder ge-
werbliche Nutzung über diese
Begrenzung hinaus, so ist die
Grundstückstiefe maßgebend,
die durch die hintere Grenze
der Nutzung bestimmt wird.

(4) Beitragspflichtige Grundstücke,
die ohne bauliche Nutzungsmög-
lichkeit oder die mit einer unter-
geordneten baulichen Nutzungs-
möglichkeit gewerblich oder in
sonstiger Weise vergleichbar ge-
nutzt werden oder genutzt werden
dürfen, z. B. Friedhöfe, Sportan-
lagen, Freibäder, Campingplätze,
Dauerkleingärten, werden mit 0,5
der Grundstücksfläche in die Ver-
teilung einbezogen.

(5) Als zulässige Zahl der Vollge-
schosse gilt die im Bebauungsplan
festgesetzte höchstzulässige Zahl
der Vollgeschosse. Weist der Be-
bauungsplan nur eine Baumassen-
zahl aus, so gilt als Zahl der Vollge-
schosse die Baumassenzahl geteilt
durch 3,5. Weist der Bebauungs-
plan lediglich eine höchstzulässige
Gebäudehöhe in Form der Wand- 
oder Firsthöhe aus, so gilt die-
se geteilt durch 2,6 in Wohn- und
Mischgebieten, geteilt durch 3,5
in Gewerbe- und Industriegebie-
ten. Sind beide Höhen festgesetzt,
so ist die höchstzulässige Wand-
höhe maßgebend. Bruchzahlen
werden auf volle Zahlen auf- oder
abgerundet. Setzt der Bebauungs-
plan weder die Zahl der Vollge-
schosse noch eine Baumassenzahl
noch die höchstzulässige Gebäu-
dehöhe in Form der Wand- oder
Firsthöhe fest, so findet Abs. 8 An-
wendung.

(6) Ist im Einzelfall eine größere
Zahl der Vollgeschosse zugelassen
oder vorhanden, so ist diese zu-
grunde zu legen.

(7) Grundstücke, auf denen nur
Garagen oder Stellplätze zuläs-
sig sind, gelten als eingeschos-
sig bebaubare Grundstücke. Bei
mehrgeschossigen Parkbauten be-
stimmt sich der Nutzungsfaktor
nach der Zahl ihrer Geschosse.

(8) In unbeplanten Gebieten sowie
im Fall des Abs. 5 Satz 6 ist maß-
gebend

1.  bei bebauten Grundstücken die 
Höchstzahl der tatsächlich vor-
handenen Vollgeschosse. 

2. bei unbebauten, aber bebau-
baren Grundstücken die Zahl der 
auf den Grundstücken der nä-
heren Umgebung überwiegend 
vorhandenen Vollgeschosse. 
Vollgeschosse sind Geschos-
se, die vollständig über der na-
türlichen oder festgelegten Ge-
ländeoberfläche liegen und 
über mindestens zwei Drittel 
ihrer Grundfläche eine Höhe 
von mindestens 2,30 m haben. 
Als Vollgeschosse gelten auch 
Kellergeschosse, deren Decken-
unterkante im Mittel minde-
stens 1,20 m höher liegt als die 
natürliche oder festgelegte Ge-
ländeoberfläche.

(9) Ist die Zahl der Vollgeschosse we-
gen der Besonderheiten des Bau-
werks nicht feststellbar, werden je 
angefangene 3,5 m Höhe des Bau-
werks als ein Vollgeschoss gerech-
net. Ist ein Grundstück mit einer 
Kirche bebaut, so sind zwei Voll-
geschosse anzusetzen. Dies gilt für 
Türme, die nicht Wohnzwecken, 
gewerblichen oder industriellen 
Zwecken oder einer freiberuf-
lichen Nutzung dienen, entspre-
chend.

(10) Werden in einem Abrechnungs-
gebiet (§ 4) außer überwiegend ge-
werblich genutzten Grundstücken 
oder Grundstücken, die nach den 
Festsetzungen eines Bebauungs-
plans in einem Kern-, Gewerbe- 
oder Industriegebiet liegen, auch 
andere Grundstücke erschlos-
sen, so sind für die Grundstücke 
in Kern-, Gewerbe- und Indus-
triegebieten sowie für die Grund-
stücke, die überwiegend gewerb-
lich genutzt werden, die in Abs. 
2 genannten Nutzungsfaktoren 
um je 50 v.H. zu erhöhen. Als ge-
werblich genutzt oder nutzbar gel-
ten auch Grundstücke, wenn sie 
überwiegend Geschäfts-, Büro-
, Praxis-, Unterrichts-, Heilbe-
handlungs- oder ähnlich genutzte 
Räume beherbergen oder in zuläs-
siger Weise beherbergen dürfen.

§ 7
Eckgrundstücke und 

durchlaufende Grundstücke
Für Grundstücke, die von mehr 

als einer Erschließungsanlage im 
Sinne des Art. 5a Abs. 2 Nr. 1 KAG 
erschlossen werden, ist die Grund-
stücksfläche bei Abrechnung jeder 
Erschließungsanlage nur mit fünf 
Neunteln anzusetzen. Dies gilt nicht,
1. wenn ein Erschließungsbeitrag 

nur für eine Erschließungsanla-
ge erhoben wird und Beiträge für 
weitere Anlagen zu deren erstma-
liger Herstellung weder nach dem 
geltenden Recht noch nach ver-
gleichbaren früheren Rechtsvor-
schriften erhoben worden sind 
oder erhoben werden,

2. für Grundstücke in Kern-, Gewer-
be- und Industriegebieten sowie 
für Grundstücke, die gem. § 6 Abs. 
10 als gewerblich genutzt gelten.

§ 8
Kostenspaltung

Der Erschließungsbeitrag kann 
für
1. den Grunderwerb,
2. die Freilegung der Grundflächen,
3. die Fahrbahn, auch Richtungs-

fahrbahnen,
4. die Radwege,
5. die Gehwege zusammen oder ein-

zeln,
6. die gemeinsamen Geh- und Rad-

wege,
7. die unselbstständigen Parkplätze,
8. die Mehrzweckstreifen,
9. die Mischflächen,
10. die Sammelstraßen,
11. die Parkflächen,
12. die Grünanlagen,
13. die Beleuchtungseinrichtungen 

und
14. die Entwässerungseinrichtungen
gesondert erhoben und in beliebiger 
Reihenfolge umgelegt werden, so-
bald die Maßnahme, deren Aufwand 
durch Teilbeträge gedeckt werden 
soll, abgeschlossen worden ist. Die-
sen Zeitpunkt stellt die Gemeinde 
fest.

§ 9
Billigkeitsmaßnahmen

Die Gemeinde kann bestimmen, 
dass Erschließungsbeiträge bis zu 
einem Drittel des zu erhebenden 
oder bereits erhobenen Betrags er-
lassen werden, sofern seit dem Be-
ginn der erstmaligen technischen 



Herstellung der Erschließungsanla-
gen mindestens 25 Jahre vergangen 
sind und die Beitragspflichten im 
Zeitraum vom 01. April 2012 bis 
31. März 2021 entstanden sind oder 
entstehen. Ein weitergehender Erlass 
nach § 227 AO bleibt unberührt.

§ 10
Merkmale der endgültigen 

Herstellung der 
Erschließungsanlagen

(1) Die zum Anbau bestimmten 
Straßen, Wege und Plätze sowie 
Sammelstraßen und Parkflächen 
sind endgültig hergestellt, wenn 
sie die nachstehenden Merkmale 
aufweisen:
1.  eine Pflasterung, eine Asphalt-, 

Beton- oder ähnliche Decke 
neuzeitlicher Bauweise mit dem 
technisch notwendigen Unter-
bau,

2.  Straßenentwässerung und Be-

leuchtung,
3.  Anschluss an eine dem öffentli-

chen Verkehr gewidmete Straße.
(2) Geh- und Radwege sind endgül-

tig hergestellt, wenn sie eine Ab-
grenzung gegen die Fahrbahn und 
gegeneinander (außer bei Misch-
flächen) sowie eine Befestigung 
mit Platten, Pflaster, Asphaltbelag 
oder eine ähnliche Decke in neu-
zeitlicher Bauweise mit dem tech-
nisch notwendigen Unterbau auf-
weisen.

(3) Grünanlagen sind endgültig her-
gestellt, wenn ihre Flächen gärtne-
risch gestaltet sind.

§ 11
Immissionsschutzanlagen

Art, Umfang, Verteilungsmaßstab 
und Herstellungsmerkmale von An-
lagen zum Schutz von Baugebieten 
gegen schädliche Umwelteinwir-
kungen im Sinne des Bundes-Im-

missionsschutzgesetzes werden 
durch ergänzende Satzung im Ein-
zelfall geregelt.

§ 12
Entstehen der Beitragspflicht
Die Beitragspflicht entsteht mit 

der endgültigen Herstellung der Er-
schließungsanlagen, für Teilbeträge, 
sobald die Maßnahmen, deren Auf-
wand durch die Teilbeträge gedeckt 
werden soll, abgeschlossen sind. Im 
Falle des Art. 5a Abs. 9 KAG i.V.m. 
§ 128 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BauGB 
entsteht die Beitragspflicht mit der 
Übernahme durch die Gemeinde.

§ 13
Vorausleistungen

Im Fall des Art. 5a Abs. 9 KAG 
i.V.m. § 133 Abs. 3 BauGB können 
Vorausleistungen bis zur Höhe des 
voraussichtlichen Erschließungsbei-
trages erhoben werden.

§ 14
Beitragspflichtiger

Beitragspflichtig ist derjenige, der 
im Zeitpunkt der Bekanntgabe des 
Beitragsbescheids Eigentümer des 
Grundstücks ist. Ist das Grundstück 
mit einem Erbbaurecht belastet, so 
ist der Erbbauberechtigte anstelle 
des Eigentümers beitragspflichtig. 
Mehrere Beitragspflichtige haften als 
Gesamtschuldner; bei Wohnungs- 
und Teileigentum sind die einzel-
nen Wohnungs- und Teileigentümer 
nur entsprechend ihrem Miteigen-
tumsanteil beitragspflichtig.

§ 15
Fälligkeit

Der Beitrag wird einen Monat 
nach Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheids, die Vorausleistung einen 
Monat nach Bekanntgabe des Vo-
rausleistungsbescheids fällig.

§ 16
Ablösung des 

Erschließungsbeitrages
(1) Der Erschließungsbeitrag kann 

im Ganzen vor Entstehung der 
Beitragspflicht abgelöst werden 
(Art. 5a Abs. 9 KAG i. V. m. § 133 
Abs. 3 Satz 5 BauGB). Ein Rechts-
anspruch auf Ablösung besteht 
nicht. Die Höhe des Ablösungsbe-
trages richtet sich nach der Höhe 
des voraussichtlich entstehenden 
Erschließungsbeitrages.

(2) Ein Ablösungsvertrag wird un-
wirksam, wenn sich zum Zeitpunkt 
der Entstehung der sachlichen 
Beitragspflichten ergibt, dass der 
auf das betreffende Grundstück 
entfallende Erschließungsbeitrag 
das Doppelte oder mehr als Dop-
pelte bzw. die Hälfte oder weniger 
als die Hälfte des Ablösungsbe-
trages ausmacht. In einem solchen 

Fall ist der Erschließungsbeitrag 
durch Bescheid festzusetzen und 
unter Anrechnung des gezahlten 
Ablösungsbetrages anzufordern 
oder die Differenz zwischen ge-
zahltem Ablösungsbetrag und Er-
schließungsbeitrag zu erstatten.

§ 17
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt einen Tag 
nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.

(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt 
die Erschließungsbeitragssatzung 
vom 4.10.1979 mit Änderungs-
satzungen außer Kraft.
Tagmersheim, 11.6.2019
Gemeinde

Georg Schnell 
Erster Bürgermeister


